
LEIHGEBÜHREN 2007

LEIHARTIKEL MINDESTENS
3 TAGE, EURO

1 TAG
EURO

1 WOCHE
EURO

2 WOCHEN
EURO

3 Wochen
EURO

KAUTION
EURO

Tauchscheinwerfer TL-500
12V-5Ah / 30-100W

16,- 25,50 41,- 51,- €    300,-
NP 420,-

Lungenautomat
(z.B.Sherwood BLIZZARD) +
Fini., Kompaß+ Inflatorschl.

13,-
auch Wochen-

ende

25,- 40,- 50,- €    300,-
NP 626,-

zusätzlich Magnum Octopus 2,5
auch W.-ende

5,- 8,- 10,- €      70,-
NP 119,-

Preßluftflasche 10 L
Preise + Füllung

15,- 5,- 21,- 36,- 46,- €    150,-
NP 332,-

NITROX- 10 L TG
Inkl. 1. Füllung

21,-
auch Wochenend

12,- 27,70 42,70 53,- €    200,-
NP 358,-

NITROX- 2x7 L TG
Inkl. 1.Füllung F

24,-
auch Wochenend

15,50 36,- 54,- 65,- €    250,-
NP 613,-

NITROX-LA Scubapro MK20/
G250 mit Fini, Inflatorschlau.

+ R190 Oktopus

17,90
auch Wochenend

38,80 54,- 66,- €    280,-
NP 563,-

Jacket kpl. mit INFLATOR o.
AIR II

25,50 10,- 31,- 43,50 56,50 €    300,-
NP 604,-

Tauchcomputer 10,- 8,- 20,- 33,- 43,50 €    130,-
NP 306,-

Bleigurt inkl. Gewichte 1,50 5,- 9,- 25,- €     20,-
NP  61,-

UW-Kamera Sea&Sea
MX5-10 kpl. m. Blitz

25,50
auch

Wochenende

35,80 61,50 77,- €    390,-
NP 614,-

UW-Weitwinkel  MX-10
mit Sucher

10,- 15,- 25,- 31,- €    180,-
NP 298,-

- - -

Makrolinse MX 10 10,- 13,- 21,- 28,- €    120,-
NP 198,-

Kpl.: PTG., Automat, Jacket,
Blei ²)

60,-
TK 35,-

24,50
TK 13,-

70,- 125,- 160,- €    800,-
NP1740,-

Tauchanzug 6-8 mm inkl.
Handschuhe u. Füßlinge

+ Mirazyme-Mittel
TK-Tauchkurs mit ²) inkl.

25,00
+ 2,95
TK 20,-

auch Wochenend

12,50
+ 2,95

TK 7,50
²) TK 17,-

50,-
+ 2,95

93,-
+ 2,95

118,-
+ 2,95

€    150,-
NP 410,-

Tauchanzug Tropen 2-4 mm
+ Mirazyme-Mittel

20,-
+ 2,95

11,-
+ 2,95

30,-
+ 2,95

40,-
+ 2,95

50,-
+ 4,45

€      70,-
NP 204,-

WOCHENENDPREISE: Freitag
- Montag 18°°

½ Preis

KAUTION IN BAR ODER EC-CASH Hiermit möchte ich die oben angekreuzten Artikel in der:

LEIHZEIT VOM:............................BIS:......................................reservieren!

ARTIKEL Stck. 1.:................................................2.:.....................................................3.:...........................................................

4.:.............................................5.:.......................................................6.:..............................................
(.................................

 STRASSE NR.:............................................................PLZ.:..................ORT:.............................................DATUM:..................

NAME:.................................................VORNAMEN:......................................... UNTERSCHRIFT:.............................................



Allgemeine Leih- u. Mietbedingungen
der Tauchsport-Service Junge & Warncken OHG

Stand: 01.03.2004

1. Der Mieter ist verpflichtet, die Mietsache sorgfältig und schonend zu behandeln. Außergewöhnliche Beanspruchungen der Ausrüstungsgegenstände, die über
die allgemein verkehrsübliche Benutzung hinausgehen, sind unzulässig.

2. Ohne schriftliche Erlaubnis des Vermieters wird der Mieter die Mietgegenstände nicht dritten Personen zur Benutzung überlassen.

3. Der Mieter verpflichtet sich, mitgelieferte Bedienungsanleitungen vor Benutzung der Mietgegenstände zu lesen und genauestens zu beachten. Sie haben die
Pflicht die Funktion und die Sicherheit der Gerätschaften vor Gebrauch zu prüfen.
Obendrein ist Ihnen bekannt dass Sie ausgebildeter Taucher sein müssen, auch für bestimmte Ausrüstungen z.B. NITROX u. BAUER Kompressoren usw.
benötigen Sie entsprechende Nachweise z.B. ein BAUER-Betreiberseminar

Alle Mietgeräte und deren Zubehör werden sorgfältig gewartet und vor jeder Ausgabe auf Funktion geprüft und befinden sich bei Mietbeginn in einem
betriebssicheren Zustand, ohne dass vom Vermieter besondere Eigenschaften des Mietgegenstandes zugesichert werden. Der Mieter hat etwaige Mängel oder
Unvollständigkeiten vor dem bestimmungsgemäßen Einsatz zu prüfen

Es wird vom Mieter und Benutzer ausdrücklich anerkannt und vereinbart, dass weder der Verkäufer oder noch der Vermieter für Schäden oder Folgekosten
haften, die dem Mieter, einem Dritten oder einer Sache durch den Mietgegenstand entstehen. So haftet der Vermieter gegenüber dem Mieter nur bei Vorsatz und
grober Fahrlässigkeit. Hat der Vermieter den Mangel leicht fahrlässig zu vertreten, gilt dieser Haftungsausschluss nicht, soweit eine Haftpflichtversicherung des
Vermieters für den Schaden eintritt.

4. Die Mietzeit beginnt mit dem vereinbarten Miettermin oder der Übergabe des Mietgerätes und endet mit der Rückgabe.
Nach Beendigung der Mietzeit hat der Mieter die Mietsache zur vereinbarten Zeit am vereinbarten Ort (wenn nichts anderes vereinbart ist, in den
Geschäftsräumen des Vermieters) zurück zu geben. Dabei hat sich die Mietsache in vertragsgemäßem Zustand bzw. in dem Zustand zu befinden, wie der Mieter
die Mietsache bei Mietbeginn in Empfang genommen hat, insbesondere also unbeschädigt, betriebsbereit, betriebssicher und im sauberen und gereinigten
Zustand (Ausgenommen ist der normale Verschleiß und die Füllung des/der Drucklufttauchgeräte(s) !ACHTUNG! RESTDRUCK mind. 15 bar ansonsten
kostenpflichtige Instandsetzung!).
D.h.: Bei Tauchgerätschaften, Atemregler, Kameras, Zubehör usw. im Süßwasser sachgemäß ausreichend spült und abtrocknet, so dass keine Salz- u.
Kalkkristalle an den Gerätschaften vorhanden sind.
Bei Tauchanzügen, Handschuhen und Füßlingen, Atemregler verpflichtet sich der Mieter ausdrücklich, sie nach seinem Ermessen  sachgemäß, vor Benutzung
zu reinigen bzw. zu spülen. Aber in jedem Fall vor Rückgabe das Neopren in „mirazyme“ laut Gebrauchsanleitung zu reinigen!
Wird die Mietsache nicht in diesem Zustand zurückgegeben, ist der Vermieter berechtigt, unter gleichzeitiger Benachrichtigung des Mieters sofort mit der
kostenpflichtigen Instandsetzung / Reinigung zu beginnen.

5. Der Mieter haftet für alle Beschädigungen des Mietgegenstandes, die durch Verlust, Diebstahl, Fahrlässigkeit, nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder
andere von ihm zu vertretende Umstände auftreten, es sei denn, die Beschädigung beruht auf normalen Verschleiß. Auch für Schadensnebenkosten, insbesondere
für Reparaturkosten, sowie für eine etwaige Wertminderung der Mietgegenstände. Der Mieter haftet auch, soweit Dritte ersatzpflichtig sind. Vorsorglich tritt der
Mieter insoweit seine Schadensersatzansprüche gegenüber Dritten an den Vermieter ab.

6. Bei Ausfall des Mietgegenstandes stellt der Vermieter Ersatz nach den vorhandenen Möglichkeiten zur Verfügung. Er kann aber nicht haftbar gemacht werden.

7. Die Kosten der laufenden Unterhaltung der Mietsache trägt der Mieter. Für die Vornahme von Reparaturen, gleichgültig, wer sie im Verhältnis der
Vertragsschließenden zueinander zu tragen hat, gilt folgendes: Für die Ausführung von Reparaturen über 25,-- € benötigt der Mieter die Erlaubnis des
Vermieters. Dieser wird dem Mieter die Reparaturkosten erstatten, wenn eine einwandfreie Quittung vorgelegt wird. Die Beseitigung größerer Schäden erfolgt
stets an einem vom Vermieter zu bestimmenden Ort. Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Vermieters. Überführungskosten gehen zu Lasten
des Mieters.

8. Der Mieter verpflichtet sich, während der Mietdauer die Funktionsfähigkeit der Mietgegenstände zu überwachen und Störungen von fachmännischer Hand
beseitigen zu lassen. Bei ernstlichen Beschädigungen wird er den Vermieter telefonisch verständigen.

9. Bei Überschreiten der Mietdauer ist bis zur tatsächlichen Rückgabe, längstens bis zur Anzeige des Verlustes oder der Zerstörung der Mietsache und
Ersatzbeschaffungszeit, die vereinbarte Miete entsprechend weiter zu entrichten. Die Geltendmachung weitergehender Schadensersatzansprüche des Vermieters
bleibt vorbehalten.

10. Wenn der Mieter die Mietsache bei nicht zum vereinbarten Zeitpunkt entgegennehmen kann, hat er den Vermieter diesbezüglich sofort zu unterrichten!
Folgende Gebühren hat der Mieter dann zu entrichten.

Bis 30 Tage vor Mietbeginn: kostenlos
ab 29. bis 07, Tag vor Mietbeginn 15% des Mietpreises
Ab 06. Tag vor Mietbeginn: 25% des Mietpreise

11. Ausdrücklich bestätigt der Mieter nochmals mit seiner Unterschrift, das er sich im Gebrauch u. mit der Bedienung der Leihartikel auskennt sowie
deren Bestimmungsmäßigen Gesetze und damit auch die Leih- u. Mietbedingungen de Vermieters anerkennt

12. KAUTION:
Wir benötigen die Vorlage Ihres Personalausweises sowie eine Kaution, die Sie bar oder per EC-Karte (mit PIN) zahlen können. Diese wird zurückgezahlt
bei unvertsehrtheit des Mietgegenstandes. Später von uns endeckte versteckte Mängel die nicht angezeigt wurden, ziehen eine Nachberechnung der
Instandssetzungskosten nach sich und einen zukünftigen Leih/Mietausschluss beim Vermieter. EC-Kautionsbuchungen werden nach Eingang auf unserem
Konto in der laufenden Woche, spätestens aber in der darauffolgenden Woche zurück gebucht. ACHTUNG! Bei Urlaub oder Krankheit unserer Buchhaltung
kann es zu einer Verzögerung kommen!

13. Salvatorische Klausel: Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen rechtsunwirksam sein oder werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen unberührt.

Tauchsport-Service  Junge & Warncken
Bankverbindung: Bremer Landesbank ( BLZ 290 500 00 ) Kto.-Nr. 1 006 454 002
Industriestr. 18, 28199 Bremen, Tel.(0421) 5 19 24, Telefax/Btx (0421) 5 19 26

eMail Tauchsport@junge-warncken.de / homepagewww.junge-warncken.de
 Handelsregister: HRA 18 394
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